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Liebe Eltern, liebe Angehörige,
für Wickelkinder und Inkontinenz-Patienten bieten 
wir bei uns im Landkreis Kitzingen einen besonde-
ren Service an: die Windeltonne.

Über diese Tonne können Windeln und Inkonti-
nenzabfälle kostengünstig entsorgt werden. Die 
Windeltonne ist komplett von der Grundgebühr 
befreit. Das spart Ihnen über 200 Euro jährlich. Zu 
zahlen ist lediglich für die Leerung der Windelton-
ne, wobei man frei entscheiden kann, wie häufig 
man die Tonne zur Abfuhr herausstellt.

Mit unserem Angebot der Windeltonne wollen 
wir einen kleinen Beitrag für ein familienfreundli-
ches Umfeld in unserem Landkreis leisten. Gleich-
zeitig wollen wir die häusliche Pflege unterstützen 
und pflegende Angehörige ein Stück weit finan-
ziell entlasten.
Ihre

Tamara Bischof
Landrätin
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	■ Die Windeltonne bieten wir für Wickelkinder bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr an.

	■ Außerdem stellen wir sie pflegebedürftigen 
Personen zur Verfügung, bei denen Abfälle von 
Inkontinenzartikeln anfallen.

	■ Für jedes Wickelkind bzw. jede pflegebedürf-
tige Person kann eine Windeltonne beantragt 
werden.

	■ Voraussetzung für die Bewilligung einer Win-
deltonne ist, dass auf dem Grundstück Restab-
fallbehälter angemeldet sind, die den Vorgaben 
unserer Abfallwirtschaftssatzung zur Mindest-
behältniskapazität entsprechen.

	■ Und was hat es mit dem Begriff Mindestbehält-
niskapazität auf sich? Bei Privathaushalten 
richten sich Größe und Anzahl der Restabfallbe-
hälter, die für das Grundstück 
anzumelden sind, nach der 
Personenzahl, die mit Haupt-
wohnsitz auf dem Anwesen 
gemeldet ist. Auf der Grund-
lage der Abfallwirtschaftssat-
zung des Landkreises Kitzin-
gen kann eine 60-Liter-Tonne 
von maximal vier Personen 
genutzt werden. Bei der 
120-Liter-Tonne sind es maxi-
mal acht und bei der 240-Liter-Tonne maximal 
16 Personen. Kinder zählen dabei mit.

Landratsamt Kitzingen
Kommunale Abfallwirtschaft
Kaiserstr. 4  |  97318 Kitzingen
Fax: 09321 928-1299
E-Mail: muellgebuehren@kitzingen.de

Serviceteam Mülltonnen & Gebühren:
Gabriele Richmond	 ☎  09321 928-1202
Nicole Henke	 ☎  09321 928-1203

Die Homepage der Kommunalen Abfallwirtschaft 
www.abfallwelt.de

abfallwelt-App: Die kostenlose App für Smart
phones und Tablets mit iOS und Android erinnert 
zuverlässig an die Müllabfuhr und führt als digitaler 
Lotse durch die Abfallwirtschaft. Downloadlinks 
unter www.abfallwelt.de

landrätin tamara bischof

Die Windeltonne
Unser besonderer Service
für Wickelkinder und
Inkontinenz-Patienten

Die Windeltonne
Für Kleinkinder und 
Pflegebedürftige

Kompetente Hilfe
Ihr Draht zu uns
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120 Liter mit Schloss
Die Windeltonne

	■ Die Windeltonne ist komplett von der Grundge-
bühr befreit. Auch eine Schlossgebühr wird nicht 
erhoben. Zu zahlen ist lediglich für die Leerung. 
Die Gebühr für eine Leerung beträgt 4,60 Euro. 
Ausführliche Informationen zu den Abfallgebüh-
ren gibt es unter www.abfallwelt.de. 

	■ Bei der Windeltonne gibt es keine Mindestlee-
rungen, sodass die Tonne immer bedarfsgerecht 
zur Abfuhr bereitgestellt werden kann. Sie zahlen 
also nur für die Leerungen, die tatsächlich in An-
spruch genommen werden.

	■ Für die Nutzung der Windeltonne ist eine Voraus-
zahlung auf die Abfallgebühr zu leisten. Diese 
wird dann im Folgejahr mit den Leerungen ver-
rechnet, die tatsächlich angefallen sind. Weitere 
Informationen zum Abrechnungsmodus geben 
wir auf dem Gebührenbescheid, der jährlich an 
die Grundstückseigentümer versandt wird.

	■ Die Leerungsgebühr für die Windeltonne weisen 
wir separat auf dem Abfallgebührenbescheid aus. 
So hat man die Kosten immer im Blick und der 
Grundstückseigentümer kann die Windeltonne 
transparent mit dem Mieter abrechnen.

	■ Die Windeltonne muss schriftlich vom Grund-
stückseigentümer beantragt werden. Der Grund-
stückseigentümer ist für die Abfallentsorgung am 
Anwesen verantwortlich und bekommt von uns 
den Bescheid über die Abfallgebühr.

	■ Am schnellsten kommt man zu einer Windel-
tonne, wenn man sie online über unsere Home-
page www.abfallwelt.de anmeldet. Es geht aber 
auch klassisch mit unserem Antragsformular, 
das es am Landratsamt sowie bei den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen gibt. Alternativ kann es 
im DownloadCenter unter www.abfallwelt.de 
heruntergeladen werden. Die Anmeldung kann 
natürlich auch persönlich bei uns erfolgen.

	■ Wird die Windeltonne für ein Wickelkind bean-
tragt, so fügen Sie bitte eine einfache Kopie der 
Geburtsurkunde des Kindes bei. 

	■ Wird die Windeltonne für einen Pflegefall be-
antragt, benötigen wir lediglich eine Bestätigung 
des behandelnden Arztes. Dazu einfach das An-
tragsformular mit zum Arzt nehmen und ihn im 
vorbereiteten Feld unterschreiben lassen.

	■ Wurde die Windeltonne für ein Wickelkind 
beantragt, setzen wir uns nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes mit Ihnen in 
Verbindung und vereinbaren einen Abholter-
min für die leere Tonne. Als Dankeschön für die 
Nutzung der Windeltonne gibt es ein kleines 
Geschenk für den Nachwuchs.

	■ Ansonsten gilt: Wird die Windeltonne nicht 
länger benötigt, so bitten wir um eine kurze 
Mitteilung. Wir lassen die leere Tonne dann von 
unserem Behälterservice abholen. Und wohin 
mit den Schlüsseln? Die stecken Sie bitte ins 
Schloss der Windeltonne, wenn diese zur Ab-
holung bereitgestellt wird.

In dieser Broschüre stellen wir unser Angebot für Privat-
haushalte vor. Kinderkrippen sowie Tagespflegestellen für 
Kleinkinder mit behördlicher Pflegegenehmigung können 
ebenfalls die Windeltonne nutzen. Weitere Informationen 
dazu gibt es unter www.abfallwelt.de oder direkt bei uns 
am Landratsamt.

	■ Die Windeltonne gibt es nur in einer Größe: als 
120-Liter-Tonne. Sie wird als zusätzliche Tonne 
zur normalen Restabfalltonne geliefert.

	■ In die Windeltonne dürfen ausschließlich Win-
deln und Abfälle von Inkontinenzartikeln. Alle 
anderen nicht verwertbaren Abfälle gehören 
weiterhin in die normale Restabfalltonne.

	■ Die Windeltonne kann immer am Tag der Rest
abfallabfuhr zur Leerung bereitgestellt werden.

	■ Die Windeltonne unterscheidet sich von einer 
normalen Restabfalltonne nur dadurch, dass sie 
mit einem Schwerkraftschloss ausgestattet ist. 
Dazu gibt es zwei Schlüssel, die unser Behälter-
service bei Auslieferung der Tonne in den Brief-
kasten des Schlüsselempfängers wirft.

	■ Mit dem Schlüssel lässt sich die Tonne zum 
Befüllen öffnen und wieder verschließen. Das 
bietet Schutz vor unbefugter Nutzung. Bei der 
Abfuhr geht alles vollautomatisch. Das Schwer-
kraftschloss sorgt dafür, dass sich die Tonne 
beim Kippen in das Müllfahrzeug von selbst 
öffnet und anschließend wieder verschließt.

Bares Geld gespart
Nur die Leerung zählt

Schnell erledigt
Die Anmeldung

Auch ganz einfach
Die Abmeldung
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